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Nach einem Konsultationsprozess zu Beginn dieses Jahres (siehe IRIS 2007-5: 15)
hat die Rundfunkbehörde die Rückmeldungen erörtert, die sie auf ihr
Konsultationspapier zu Automobilsendungen erhalten hat. Die Behörde betonte,
diese Art von Sendung sollte keinen Werbecharakter tragen, sondern einen
Informations- und Bildungsanspruch haben. Selbstverständlich gelten die
bestehenden Gesetze auch weiterhin für solche Sendungen, allerdings sollten
letztere ab 1. Oktober 2007 insbesondere folgenden Anforderungen entsprechen:

a) Automobilsendungen gelten nicht als Verstoß gegen die Werberegelungen,
wenn mehrere Fahrzeugtypen oder Marken, die von verschiedenen
Automobilherstellern, Importeuren, Verkäufern oder Vermietern produziert,
importiert, verkauft bzw. vermietet werden, in derselben Folge derselben
Sendung vorgestellt werden.

b) Es ist zulässig, den Markennamen des Fahrzeugs zu nennen und seine Vorzüge
und Nachteile zusammenzufassen. Es ist hingegen nicht akzeptabel, lediglich die
Vorzüge des besagten Fahrzeugs zu erwähnen, den Markennamen des Fahrzeugs
wiederholt in Großaufnahme zu zeigen oder Großaufnahmen der Halle zu zeigen,
in der das Fahrzeug ausgestellt, verkauft oder vermietet wird. Der Produzent
muss gewährleisten, dass die Sendung ausgewogen ist, wenn die Vorzüge und
Nachteile des Fahrzeugs behandelt werden.

c) Es ist nicht gestattet, Zuschauer oder Zuhörer während solcher Sendungen zum
Kauf dieser Fahrzeuge aufzufordern.

d) Wenngleich nach der übergeordneten Bestimmung des Absatz a) Sponsoring
von Automobilsendungen durch Importeure, Verkäufer, Vermittler, Vermieter etc.
erlaubt ist, ist es für einen Sponsor jedoch verboten, in einer Sendung zu werben,
welche er sponsert.

e) Wenn der Preis eines Fahrzeugs genannt wird, darf dieser nicht für Marketing-
oder Verkaufszwecke, sondern nur für Analyse- oder Vergleichszwecke in Bezug
auf andere Fahrzeuge verwendet werden, selbst wenn diese anderen Fahrzeuge
nicht in derselben Sendung getestet wurden.

f) Die Betrachtung der Fahrzeugmerkmale sollte von einem unabhängigen
Fachmann wie einem Mechaniker oder einem Autoliebhaber vorgenommen
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werden; dabei ist darauf zu achten, dass, wenn der Fachmann ein Angestellter
oder Vertreter der Firma ist, welche solche Fahrzeuge importiert, verkauft oder
vermietet, er nicht als solcher in der Sendung vorgestellt wird.

g) Material zur Absatzförderung ist zu vermeiden. Dies umfasst auch
ausländisches Material zur Absatzförderung, welches vom Fahrzeughersteller oder
-produzenten bereitgestellt wird und Einzelheiten mit Werbecharakter enthält;
oder wenn das Fahrzeug unverhältnismäßig stark über das Informationsmaß
hinaus herausgestellt wird. Unverhältnismäßige Herausstellung liegt vor, wenn die
Adresse, die Telefonnummer oder andere Kontaktdaten des Importeurs oder
Vermittlers angegeben werden, wenn Websites des Importeurs oder Vermittlers
angezeigt werden oder wenn das Fahrzeug im Ausstellungsraum gefilmt wird und
der Name des Importeurs oder Vermittlers oder sonstige Einzelheiten des
Ausstellungsraums gezeigt werden, woraus abzuleiten ist, von welchem Importeur
oder Vermittler dieses Fahrzeug gekauft werden kann.

h) Der Begriff „Fahrzeug“ umfasst Personenkraftwagen, Omnibusse,
Lastkraftwagen, Motorräder und sonstige Verkehrsmittel, gleich welcher Klasse
oder Beschreibung, die für die Fortbewegung von Personen oder Gütern bestimmt
sind.

Broadcasting Authority Interpretation concerning Programmes on Motor
Vehicles

http://www.ba-malta.org/CIRCULARS/2007/8.7.25_Motor%20Vehicles.pdf

Auslegung der Rundfunkbehörde zu Automobilsendungen
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